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RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Juni 2002
iiber die Bewertung und Bekimpfung von Umgebungslirm

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europiischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (%),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (°),

gemdfl dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (%),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 8. April 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Gewihrleistung eines hohen Gesundheits- und
Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik,
wobei eines der Ziele im Lirmschutz besteht. In dem
Griinbuch tiber die kiinftige Larmschutzpolitik hat die
Kommission den Umgebungslirm als eines der grofSten
Umweltprobleme in Europa bezeichnet.

(2)  Das Europiische Parlament hat in seiner EntschlieSung
vom 10. Juni 1997 zum Griinbuch der Kommission (°)
seine Zustimmung zu diesem Griinbuch bekundet und
nachdriicklich gefordert, spezifische Mafnahmen und
Initiativen in einer Richtlinie zur Verringerung der
Larmbelastung festzulegen, und ferner festgestellt, dass
zuverldssige und vergleichbare Daten tiber die Situation
bei den einzelnen Lirmquellen fehlen.

(3)  In der Mitteilung der Kommission vom 1. Dezember
1999 tber Luftverkehr und Umwelt ist ein gemeinsamer
Lirmindex sowie eine gemeinsame Methodik zur
Lirmberechnung und -messung im Umfeld von
Flughifen vorgesehen. Dieser Mitteilung wurde bei den
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie Rechnung
getragen.

(4)  Bestimmte Kategorien von Schallemissionen verschie-
dener Erzeugnisse sind bereits durch Gemeinschaftsvor-
schriften geregelt, beispielsweise durch die Richtlinie 70/
157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber
den zuldssigen Gerduschpegel und die Auspuftvorrich-
tung von Kraftfahrzeugen (%), die Richtlinie 77/311/EWG
des Rates vom 29. Mirz 1977 zur Angleichung der

(') ABL C 337 E vom 28.11.2000, S. 251.

() ABL C 116 vom 20.4.2001, S. 48.

() ABL C 148 vom 18.5.2001, S. 7.

(*) Stellungnahme des Europidischen Parlaments vom 14. Dezember
2000 (ABlL. C 232 vom 17.8.2001, S. 305), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 7. Juni 2001 (ABL. C 297 vom 23.10.2001, S.
49) und Beschluss des Europdischen Parlaments vom 3. Oktober
2001 (ABL C 87 E vom 11.4.2002, S. 118). Beschluss des Europi-
ischen Parlaments vom 15. Mai 2002 und Beschluss des Rates vom
21. Mai 2002.

(®) ABL C 200 vom 30.6.1997, S. 28.

(°) ABL L 42 vom 23.2.1970, S. 16. Richtlinie zuletzt gedndert durch

die Richtlinie 1999/101/EG der Kommission (ABL L 334 vom

28.12.1999, S. 41).

Rechtsvorschriften  der  Mitgliedstaaten — iiber  den
Gerduschpegel in Ohrenhohe der Fahrer von land- oder
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Radern (), die
Richtlinie 80/51/EWG des Rates vom 20. Dezember
1979 zur Verringerung der Schallemissionen von Unter-
schallluftfahrzeugen (*) sowie deren Ergdnzungsrichtli-
nien, die Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni
1992 tber die Betriebserlaubnis fiir zweirddrige oder
dreiradrige Kraftfahrzeuge (°) sowie die Richtlinie 2000/
14/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iiber umweltbelastende Gerduschemis-
sionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geriten und Maschinen ('°).

(5)  Die vorliegende Richtlinie sollte unter anderem die
Grundlage fiir die Weiterentwicklung und Erginzung der
bestehenden Gemeinschaftsmaffnahmen in Bezug auf die
Lirmemissionen der wichtigsten Lirmquellen — dies
sind insbesondere Strafen- und Schienenfahrzeuge sowie
Infrastruktureinrichtungen, Flugzeuge, Gerite, die fur die
Verwendung im Freien vorgesehen sind, Ausriistung fir
die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen — und fiir
die Entwicklung zusitzlicher kurz-, mittel- und langfris-
tig angelegter Mafinahmen bilden.

(6)  Bestimmte Kategorien von Lirm, beispielsweise Lirm in
Verkehrsmitteln oder Lirm durch Titigkeiten innerhalb
von Wohnungen, sollten nicht in den Geltungsbereich
dieser Richtlinie fallen.

(7)  Das Vertragsziel eines hohen Gesundheits- und Umwelt-
schutzniveaus ldsst sich im Einklang mit dem Subsidia-
ritdtsprinzip nach Artikel 5 des Vertrags besser dadurch
erreichen, dass die Mafinahmen der Mitgliedstaaten
durch Gemeinschaftsmafinahmen erginzt werden, durch
die sich ein gemeinsames Verstindnis in Bezug auf die
Larmproblematik ergibt. Daher sollten Daten iiber
Umgebungslirmpegel nach  vergleichbaren Kriterien
erfasst, zusammengestellt oder gemeldet werden. Hierfiir
sind harmonisierte Indizes und Bewertungsmethoden
sowie Kriterien fiir die Angleichung der Erstellung von
Larmkarten erforderlich. Diese Kriterien und Methoden
konnen am besten durch die Gemeinschaft festgelegt
werden.

() ABL L 105 vom 28.4.1977, S. 1. Richtlinie zuletzt gedndert durch

die Richtlinie 97/54/EG (ABL L 277 vom 10.10.1997, S. 24).

(®) ABL L 18 vom 24.1.1980, S. 26. Richtlinie zuletzt gedndert durch
die Richtlinie 83/206/EWG (ABL. L 117 vom 4.5.1983, S. 15).

() ABL L 225 vom 10.8.1992, S. 72. Richtlinie zuletzt gedndert durch
die Richtlinie 2000/7/EG (ABL L 106 vom 3.5.2000, S. 1).

(*) ABL L 162 vom 3.7.2000, S. 1.
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(8)  Ebenso erforderlich sind gemeinsame Bewertungsme-
thoden fur ,Umgebungslirm“ und eine Begriffsbestim-
mung fir ,Grenzwerte“ unter Verwendung harmoni-
sierter Indizes fir die Bestimmung der Lirmpegel. Die
konkreten Zahlen fiir die Grenzwerte sind von den
Mitgliedstaaten festzulegen, wobei unter anderem nach
dem Grundsatz der Vorbeugung ruhige Gebiete in Bal-
lungsraumen zu schiitzen sind.

(99 Es wurden folgende gemeinsame Lirmindizes

ausgewihlt: L, zur Bewertung der Lirmbeldstigung und

L. zur Bewertung von Schlafstorungen. Ferner sollte

den Mitgliedstaaten die Verwendung erginzender Indizes

zur Verfolgung oder Kontrolle spezieller Lirmsituationen
gestattet werden.

(10)  Fur bestimmte Gebiete, die von besonderer Bedeutung
sind, sollte die Ausarbeitung strategischer Lirmkarten
vorgeschrieben werden, da sich hiermit die Daten
gewinnen lassen, die fiir eine Darstellung der in den
betreffenden Gebieten wahrgenommenen Lirmpegel
erforderlich sind.

(11) In Aktionsplidnen sollten fiir diese Gebiete, die von
besonderer Bedeutung sind, Priorititen gesetzt werden,
wobei diese Aktionspldne von den zustindigen Behorden
nach Anhérung der Offentlichkeit ausgearbeitet werden
sollten.

(12)  Es sollten die am besten geeigneten Informationskanile
ausgewdhlt werden, um eine breite Information der
Offentlichkeit zu erzielen.

(13)  Die Erfassung von Daten und die Ausarbeitung entspre-
chender zusammenfassender Berichte fur die gesamte
Gemeinschaft sind als Grundlage fir die kiinftige
Gemeinschaftspolitik und fiir die weiter gehende Infor-
mation der Offentlichkeit erforderlich.

(14)  Die Kommission sollte die Durchfithrung dieser Richt-
linie einer regelmifigen Evaluierung unterziehen.

(15)  Die technischen Bestimmungen iiber die Bewertungsme-
thoden sollten bei Bedarf erginzt und an den techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschritt und an die
Weiterentwicklung des europiischen Normenwerks
angepasst werden.

(16) Die zur Durchfuhrung dieser Richtlinie erforderlichen
Mafnahmen sollten gemif dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-

titen fiir die Ausiibung der der Kommission iibertra-
genen Durchfithrungsbefugnisse (') erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele
(1)  Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept fest-
gelegt werden, um vorzugsweise schidliche Auswirkungen,

einschliefSlich Belastigung, durch Umgebungslirm zu verhin-

(") ABL L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

dern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu werden
schrittweise die folgenden Mafinahmen durchgefiihrt:

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslirm anhand
von Liarmkarten nach fiir die Mitgliedstaaten gemeinsamen
Bewertungsmethoden;

b) Sicherstellung der Information der Offentlichkeit iiber
Umgebungsldrm und seine Auswirkungen;

¢) auf der Grundlage der Ergebnisse von Lirmkarten Annahme
von Aktionsplinen durch die Mitgliedstaaten mit dem Ziel,
den Umgebungslirm so weit erforderlich und insbesondere
in Fillen, in denen das Ausmafl der Belastung gesund-
heitsschidliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern
und zu mindern und die Umweltqualitit in den Fillen zu
erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist.

(2)  Diese Richtlinie soll auch eine Grundlage fiir die Einfith-
rung von Gemeinschaftsmafnahmen zur Lirmminderung bei
den wichtigsten Lirmquellen darstellen; dies sind insbesondere
Strafen- und Schienenfahrzeuge und -infrastruktureinrich-
tungen, Flugzeuge, Gerite, die fiir die Verwendung im Freien
vorgesehen sind, Ausriistung fur die Industrie sowie ortsbeweg-
liche Maschinen. Zu diesem Zweck legt die Kommission dem
Europdischen Parlament und dem Rat spitestens zum 18. Juli
2006 geeignete Vorschlige fiir Rechtsvorschriften vor. Dabei
sollten die Ergebnisse des in Artikel 10 Absatz 1 genannten
Berichts Berticksichtigung finden.

Artikel 2
Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie betrifft den Umgebungslirm, dem
Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in offentlichen
Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in
ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulge-
bauden, Krankenhdusern und anderen lirmempfindlichen
Gebiuden und Gebieten ausgesetzt sind.

(2)  Diese Richtlinie gilt weder fiir Lirm, der von der davon
betroffenen Person selbst verursacht wird, noch fiir Lirm durch
Tatigkeiten innerhalb von Wohnungen, Nachbarschaftslirm,
Lirm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lirm, der auf
militdrische Tatigkeiten in militdrischen Gebieten zuriickzu-
fuhren ist.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) ,Umgebungslirm“ unerwiinschte oder gesundheitsschad-
liche Gerdusche im Freien, die durch Aktivititen von
Menschen verursacht werden, einschliellich des Lirms, der
von Verkehrsmitteln, Strallenverkehr, Eisenbahnverkehr,
Flugverkehr sowie Gelinden fur industrielle Tatigkeiten
gemifl Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom
24. September 1996 iiber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (*) ausgeht;

b) ,gesundheitsschiadliche Auswirkungen“ negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit des Menschen;

(*) ABL L 257 vom 10.10.1996, S. 26.
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¢) ,Beldstigung” den Grad der Larmbelastigung in der Umge-
bung, der mit Hilfe von Feldstudien festgestellt wird;

d) ,Lirmindex“ eine physikalische Grofe fur die Beschreibung
des Umgebungslirms, der mit gesundheitsschadlichen
Auswirkungen in Verbindung steht;

e) ,Bewertung“ jede Methode zur Berechnung, Vorhersage,
Einschidtzung oder Messung des Wertes des Lirmindexes
oder der damit verbundenen gesundheitsschadlichen
Auswirkungen;

f) , Ly, (Tag-Abend-Nacht-Lirmindex) den Lirmindex fur die
allgemeine Beldstigung, der in Anhang I ndher erldutert ist;

g L4, (Taglirmindex ) den Ldrmindex fiir die Beldstigung

wiahrend des Tages, der in Anhang I ndher erldutert ist;

h) L. “ (Abendlirmindex) den Lirmindex fiir die Beldsti-

»Hevening

gung am Abend, der in Anhang I ndher erldutert ist;

i) ,L..“ (Nachtlirmindex) den Lirmindex fiir Schlafsto-

»Hnight

rungen, der in Anhang I niher erldutert ist;

j) »Dosis-Wirkung-Relation“ den Zusammenhang zwischen
dem Wert eines Lirmindexes und einer gesundheitsschadli-
chen Auswirkung;

k) ,Ballungsraum* einen durch den Mitgliedstaat festgelegten
Teil seines Gebiets mit einer Einwohnerzahl von iiber
100 000 und einer solchen Bevolkerungsdichte, dass der
Mitgliedstaat den Teil als Gebiet mit stddtischem Charakter
betrachtet;

l) ,ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum“ ein von der
zustdndigen Behorde festgelegtes Gebiet, in dem beispiels-
weise der L, -Index oder ein anderer geeigneter Lirmindex
fur samtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem
Mitgliedstaat festgelegten Wert nicht tibersteigt;

m) ,ruhiges Gebiet auf dem Land“ ein von der zustindigen
Behorde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, In-
dustrie- und Gewerbe- oder Freizeitlarm ausgesetzt ist;

n) ,Hauptverkehrsstrale“ eine vom Mitgliedstaat angegebene
regionale, nationale oder grenziiberschreitende Straffe mit
einem Verkehrsaufkommen von iiber drei Millionen Kraft-
fahrzeugen pro Jahr;

0) ,Haupteisenbahnstrecke” eine vom Mitgliedstaat angegebene
Eisenbahnstrecke mit einem Verkehrsaufkommen von tiber
30 000 Ziigen pro Jahr;

p) ,Grofflughafen“ einen vom Mitgliedstaat angegebenen
Verkehrsflughafen mit einem Verkehrsaufkommen von iiber
50 000 Bewegungen pro Jahr (wobei mit ,Bewegung“ der
Start oder die Landung bezeichnet wird); hiervon sind
ausschlieflich der Ausbildung dienende Bewegungen mit
Leichtflugzeugen ausgenommen;

q) ~Ausarbeitung von Lirmkarten“ die Darstellung von Infor-
mationen iiber die aktuelle oder voraussichtliche Larmsitua-
tion anhand eines Lirmindexes mit Beschreibung der
Uberschreitung der relevanten geltenden Grenzwerte, der
Anzahl der betroffenen Personen in einem bestimmten
Gebiet und der Anzahl der Wohnungen, die in einem
bestimmten Gebiet bestimmten Werten eines Lirmindexes
ausgesetzt sind;

1) ,strategische Larmkarte” eine Karte zur Gesamtbewertung
der auf verschiedene Lirmquellen zuriickzufithrenden
Lirmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder fiir die
Gesamtprognosen fiir ein solches Gebiet;

s) ,Grenzwert“ einen von dem Mitgliedstaat festgelegten Wert
fir Ly, oder L, und gegebenenfalls L, oder L, bei
dessen Uberscghreitung die Zustéinci,igen Behorden
Lirmschutzmaflnahmen in  Erwidgung ziehen oder
einfuhren. Grenzwerte konnen je nach Lirmquellen (Stra-
Benverkehrs-, Eisenbahn-, Flug-, Industrie- und Gewer-
belirm usw.), Umgebung, unterschiedlicher Lirmempfind-
lichkeit der Bevolkerungsgruppen sowie nach den
bisherigen Gegebenheiten und neuen Gegebenheiten
(Anderungen der Situation hinsichtlich der Lirmquelle oder
der Nutzung der Umgebung) unterschiedlich sein;

t) ,Aktionsplan“ einen Plan zur Regelung von Lirmproblemen
und von Larmauswirkungen, erforderlichenfalls einschlief3-
lich der Lirmminderung;

u) ,akustische Planung” den vorbeugenden Larmschutz durch
geplante Malnahmen wie Raumordnung, Systemtechnik fiir
die Verkehrssteuerung, Verkehrsplanung, Lirmschutz durch
Schalldimpfungsmafinahmen und Schallschutz an den
Lirmquellen;

v) ,Offentlichkeit* eine oder mehrere natiirliche oder juristi-
sche Personen sowie gemifl den nationalen Rechtsvor-
schriften oder Gepflogenheiten die Vereinigungen, Organi-
sationen oder Gruppen dieser Personen.

Artikel 4
Anwendung und Zustindigkeit

(1)  Die Mitgliedstaaten bestimmen auf der geeigneten Ebene
die fiir die Anwendung dieser Richtlinie zustindigen Behorden
und Stellen, insbesondere die zustindigen Behorden fiir

a) die Ausarbeitung und gegebenenfalls die Genehmigung von
Liarmkarten und Aktionsplinen fiir Ballungsrdume, Haupt-
verkehrsstraflen, ~ Haupteisenbahnstrecken und ~ Grof-
flughdfen,

b) die Sammlung von Lirmkarten und Aktionsplinen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission und der
Offentlichkeit die in Absatz 1 genannten Informationen bis
zum 18. Juli 2005 zur Verfigung.

Artikel 5
Lirmindizes und ihre Anwendung

(1)  Die Mitgliedstaaten verwenden die Larmindizes L,,, und
L, nach Anhang I zur Ausarbeitung und Uberpriifung strate-
gischer Lirmkarten gemaf$ Artikel 7.

Bis die Verwendung gemeinsamer Bewertungsmethoden fiir die
Bestimmung von Ly, und L, verbindlich vorgeschrieben wird,
konnen die bestehenden nationalen Lirmindizes und die zuge-
horigen Daten von den Mitgliedstaaten zu diesem Zweck
verwendet werden, wobei sie in die oben genannten Indikatoren
umgesetzt werden sollten. Diese Daten diirfen nicht ilter als
drei Jahre sein.
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(2)  Die Mitgliedstaaten konnen fur Sonderfille, wie beispiels-
weise die in Anhang I Abschnitt 3 genannten Fille, zusitzliche
Larmindizes verwenden.

(3)  Fur die akustische Planung oder die Festlegung von
Gebieten bestimmter akustischer Qualitdt konnen die Mitglied-
staaten andere Larmindizes als L, und L, verwenden.

(4)  Die Mitgliedstaaten tibermitteln der Kommission bis zum
18. Juli 2005 Informationen iiber alle relevanten, in ihrem
Hoheitsgebiet geltenden oder geplanten, in Ly, und L, und
gegebenenfalls L, und L., ausgedriickten Grenzwerte fiir
Straenverkehrslirm, Eisenbahnlirm, Fluglirm im Umfeld von
Flughdfen und Lirm in Industriegebieten sowie Erlduterungen
zur Umsetzung der Grenzwerte.

Artikel 6
Bewertungsmethoden

(1)  Die Ly,- und L, -Werte werden mit den in Anhang II
beschriebenen Bewertungsmethoden bestimmt.

(2)  Gemeinsame Bewertungsmethoden fiir die Bestimmung
der L,,- und L, -Werte werden von der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 im Wege einer
Uberpriifung des Anhangs II festgelegt. Bis zur Annahme dieser
Methoden konnen die Mitgliedstaaten Bewertungsmethoden
anwenden, die gemdfl Anhang II angepasst wurden und auf den
in ihren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Methoden
basieren. In diesem Fall weisen sie nach, dass diese Methoden
zu Ergebnissen fithren, die denen gleichwertig sind, die mit den
Methoden nach Abschnitt 2.2 des Anhangs II erzielt werden.

(3) Die gesundheitsschddlichen Auswirkungen konnen mit
den Dosis-Wirkung-Relationen nach Anhang III bewertet
werden.

Artikel 7
Ausarbeitung strategischer Lirmkarten

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass spitestens bis zum
30. Juni 2007 fiir das vorangegangene Kalenderjahr strategische
Larmkarten fiir simtliche Ballungsraume mit mehr als 250 000
Einwohnern sowie fiir simtliche Hauptverkehrsstralen mit
einem Verkehrsaufkommen von iiber sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrs-
aufkommen von iiber 60 000 Ziigen pro Jahr und Grof-
flughdfen in ihrem Hoheitsgebiet von den zustidndigen
Behorden ausgearbeitet und gegebenenfalls genehmigt sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 30. Juni
2005 und danach alle fiinf Jahre die Hauptverkehrsstraffen mit
einem Verkehrsaufkommen von tiber sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, die Haupteisenbahnstrecken mit einem
Verkehrsaufkommen von iiber 60 000 Ziigen pro Jahr, die
Grofflughifen und die Ballungsrdume mit mehr als 250 000
Einwohnern in ihrem Hoheitsgebiet mit.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen
Mafnahmen, um sicherzustellen, dass bis zum 30. Juni 2012
und danach alle fiinf Jahre fur das vorangegangene Kalenderjahr
strategische Liarmkarten fir simtliche Ballungsrdume sowie fiir
samtliche Hauptverkehrsstraen und Haupteisenbahnstrecken

in ihrem Hoheitsgebiet von den zustindigen Behorden ausgear-
beitet und gegebenenfalls genehmigt sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 31.
Dezember 2008 simtliche Ballungsriume sowie sidmitliche
Hauptverkehrsstraen und Haupteisenbahnstrecken in ihrem
Hoheitsgebiet mit.

(3)  Die strategischen Lirmkarten miissen den Mindestanfor-
derungen nach Anhang IV geniigen.

(4)  Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei der Ausarbei-
tung strategischer Larmkarten fur die Grenzgebiete zusammen.

(5) Die strategischen Lirmkarten werden mindestens alle
funf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Ausarbeitung tiberpriift
und bei Bedarf {iberarbeitet.

Artikel 8
Aktionspline

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass bis zum 18. Juli
2008 von den zustindigen Behorden Aktionspline ausgear-
beitet werden, mit denen in ihrem Hoheitsgebiet Lirmprobleme
und Lirmauswirkungen, erforderlichenfalls einschlielich der
Larmminderung, geregelt werden fiir

a) Orte in der Nahe der Hauptverkehrsstralen mit einem
Verkehrsaufkommen von iiber sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, der Haupteisenbahnstrecken mit einem
Verkehrsaufkommen von iiber 60 000 Ziigen pro Jahr und
der Grofflughifen;

b) Ballungsrdiume mit mehr als 250 000 Einwohnern. Ziel
dieser Plane soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine
Zunahme des Lirms zu schiitzen.

Die in den Plinen genannten Mafnahmen sind in das Ermessen
der zustindigen Behorden gestellt, sollten aber insbesondere auf
die Priorititen eingehen, die sich gegebenenfalls aus der
Uberschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer
von den Mitgliedstaaten festgelegter Kriterien ergeben, und
insbesondere fur die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den
strategischen Lirmkarten ausgewiesen wurden.

(2)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafur, dass die zustindigen
Behorden bis zum 18. Juli 2013 Aktionspldne, insbesondere
zur Durchfithrung der vorrangigen Mafnahmen, die gegeben-
enfalls wegen des Uberschreitens relevanter Grenzwerte oder
aufgrund anderer von den Mitgliedstaaten festgelegter Kriterien
ermittelt wurden, fur die Ballungsrdume sowie fir die Hauptver-
kehrsstrafien und Haupteisenbahnstrecken in ihrem Hoheitsge-
biet ausgearbeitet haben.

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber
die anderen relevanten Kriterien nach den Absitzen 1 und 2.

(4) Die Aktionspline miissen den Mindestanforderungen
nach Anhang V geniigen.

(5) Die Aktionspline werden im Fall einer bedeutsamen
Entwicklung, die sich auf die bestehende Larmsituation
auswirkt, und mindestens alle funf Jahre nach dem Zeitpunkt
ihrer Genehmigung tberpriift und erforderlichenfalls tiberar-
beitet.
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(6)  Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei den Akti-
onsplénen fiir die Grenzgebiete zusammen.

(7)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Offentlichkeit
zu Vorschlagen fiur Aktionspline gehort wird, dass sie recht-
zeitig und effektiv die Moglichkeit erhalt, an der Ausarbeitung
und der Uberpriifung der Aktionspline mitzuwirken, dass die
Ergebnisse dieser Mitwirkung beriicksichtigt werden und dass
die Offentlichkeit iiber die getroffenen Entscheidungen unter-
richtet wird. Es sind angemessene Fristen mit einer ausrei-
chenden Zeitspanne fiir jede Phase der Mitwirkung der Offent-
lichkeit vorzusehen.

Ergibt sich die Verpflichtung, ein Verfahren zur Mitwirkung der
Offentlichkeit durchzufiihren, gleichzeitig aus dieser Richtlinie
und aus anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, so
konnen die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Uberschnei-
dungen gemeinsame Verfahren vorsehen.

Artikel 9
Information der Offentlichkeit

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die von ihnen
ausgearbeiteten und erforderlichenfalls genehmigten strategi-
schen Lirmkarten sowie die von ihnen ausgearbeiteten Akti-
onsplédne in Ubereinstimmung mit den einschligigen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 90/313/
EWG des Rates vom 7. Juni 1990 iiber den freien Zugang zu
Informationen iiber die Umwelt (*), und gemafl den Anhingen
IV und V der vorliegenden Richtlinie, auch durch Einsatz der
verfiigbaren  Informationstechnologien, der — Offentlichkeit
zugdnglich gemacht und an sie verteilt werden.

(2) Diese Information muss deutlich, verstindlich und
zugdnglich sein. Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten
Punkten wird zur Verfiigung gestellt.

Artikel 10

Sammlung und Veréffentlichung von Daten durch die
Mitgliedstaaten und die Kommission

(1)  Spdtestens am 18. Januar 2004 legt die Kommission dem
Europdischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der
eine Uberpriifung der bestehenden Gemeinschaftsmanahmen
enthilt, die sich auf Quellen von Umgebungslirm beziehen.

(2)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die in Anhang VI
genannten Informationen aus den strategischen Lirmkarten
und die dort genannten Zusammenfassungen der Aktionspline
binnen sechs Monaten nach den in Artikel 7 bzw. Artikel 8
genannten Zeitpunkten der Kommission tibermittelt werden.

(3)  Die Kommission richtet eine Datenbank fiir strategische
Liarmkarten ein, um die Erarbeitung des Berichts nach Artikel
11 und die Durchfithrung sonstiger technischer oder informato-
rischer Arbeiten zu erleichtern.

(4)  Die Kommission veroffentlicht alle finf Jahre einen Kurz-
bericht dber die Informationen aus den strategischen
Larmkarten und Aktionspldnen. Der erste Bericht wird bis zum
18. Juli 2009 vorgelegt.

(") ABL L 158 vom 23.6.1990, S. 56.

Artikel 11
Uberpriifung und Berichterstattung

(1)  Die Kommission legt dem Europdischen Parlament und
dem Rat bis zum 18. Juli 2009 einen Bericht tiber die Durch-
fihrung dieser Richtlinie vor.

(2)  In dem Bericht wird insbesondere untersucht, ob weitere
Mafinahmen der Gemeinschaft gegen Umgebungslirm erforder-
lich sind, und es werden gegebenenfalls Durchfithrungsstrate-
gien fiir beispielsweise folgende Aspekte vorgeschlagen:

a) lang- und mittelfristige Ziele fiir die Verringerung der
Anzahl der Personen, die unter Umgebungslirm leiden,
wobei insbesondere die klimatischen und kulturellen Unter-
schiede zu beriicksichtigen sind;

b) zusitzliche Mafnahmen fir eine Minderung des Umge-
bungslirms aus spezifischen Quellen, insbesondere den fiir
die Verwendung im Freien vorgesehenen Gerdten und
Maschinen, Verkehrsmitteln und Verkehrsinfrastruktur sowie
bestimmten Kategorien von industriellen Tatigkeiten, und
zwar auf der Grundlage derjenigen Mafnahmen, die bereits
durchgefiithrt wurden bzw. im Hinblick auf ihre Annahme
erortert werden;

¢) Schutz von ruhigen Gebieten auf dem Land.

(3)  Der Bericht enthilt eine Uberpriifung der akustischen
Umgebungsqualitit in der Gemeinschaft auf der Grundlage der
in Artikel 10 genannten Daten und trigt dem wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt sowie allen anderen
einschldgigen Informationen Rechnung. Die Verringerung der
gesundheitsschddlichen Auswirkungen und die Kostenwirksam-
keit sind die wichtigsten Kriterien fiir die Auswahl der vorge-
schlagenen Strategien und MafSnahmen.

(4)  Sobald die Kommission die erste Reihe strategischer
Larmkarten erhalten hat, priift sie erneut

— die Moglichkeit, die Messhohe von 1,5 m geméfl Anhang I
Abschnitt 1 fir Gebiete mit einstockigen Gebduden auf
1,5 m festzulegen;

— die Untergrenze der verschiedenen Bereiche von L, und
L, nach Anhang VI zur Schétzung der Anzahl der belas-
teten Personen.

(5) Der Bericht wird alle funf Jahre oder nach Bedarf
haufiger tiberarbeitet. Er enthilt eine Bewertung der Durchfiih-
rung dieser Richtlinie.

(6) Dem Bericht werden gegebenenfalls Vorschlige zur
Anderung dieser Richtlinie beigefiigt.

Artikel 12

Anpassung

Die Kommission passt Anhang I Abschnitt 3, Anhang II und
Anhang III dieser Richtlinie nach dem Verfahren des Artikels
13 Absatz 2 an den wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritt an.
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Artikel 13
Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 2000/14/EG eingesetzten Ausschuss unterstiitzt.

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468[EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3)  Der Ausschuss gibt sich eine Geschiftsordnung.

Artikel 14
Umsetzung

(1)  Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
bis zum 18. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahmen.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 15
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amts-
blatt der Europdischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 16
Adressaten
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2002.

Im Namen des Europdischen

Parlaments Im Namen des Rates
Der Président Der Prisident
P. COX J. MATAS 1 PALOU
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1. Definition des Tag-Abend-Nacht-Pegels L

ANHANG 1

LARMINDIZES
nach Artikel 5

'den

Der Tag-Abend-Nacht-Pegel (day-evening-night) L, in Dezibel (dB) ist mit folgender Gleichung definiert:

i Lag Levening +5 Luight +10
Iﬂen=101g2—4 12*%10" +4*10 " +8*10 "

Hierbei gilt:

— L, ist der A-bewertete dquivalente Dauerschallpegel geméd 1SO 1996-2: 1987, wobei der Beurteilungszeitraum
ein Jahr betrdgt und die Bestimmungen an allen Kalendertagen am Tag erfolgen;

—L ist der A-bewertete dquivalente Dauerschallpegel gemafl ISO 1996-2: 1987, wobei der Beurteilungszeitraum

‘evening

ein Jahr betrigt und die Bestimmungen an allen Kalendertagen am Abend erfolgen;

— L ist der A-bewertete dquivalente Dauerschallpegel gemédf ISO 1996-2: 1987, wobei der Beurteilungszeitraum
ein Jahr betrdgt und die Bestimmungen an allen Kalendertagen in der Nacht erfolgen.

Ferner gilt:

— Der Tag entspricht einem Zeitraum von 12 Stunden, der Abend einem Zeitraum von 4 Stunden und die Nacht
einem Zeitraum von 8 Stunden; die Mitgliedstaaten konnen den Abend um eine oder zwei Stunden kiirzen und
den Tag undfoder den Nachtzeitraum entsprechend verlingern, sofern dies fiir simtliche Lirmquellen einheitlich
geregelt ist und sie der Kommission Informationen iiber jede systematische Abweichung von der Standardoption
tibermitteln;

— der Tagesanfang (und damit der Anfang des Abends und der Nacht) ist vom Mitgliedstaat festzulegen (dies ist fir
samtliche Lirmquellen einheitlich zu regeln); werden die Zeiten nicht anders festgelegt, gelten die Standardzeiten
7.00-19.00 Uhr, 19.00-23.00 Uhr und 23.00-7.00 Uhr Ortszeit;

— ein Jahr ist das fiur die Lirmemission ausschlaggebende und ein hinsichtlich der Witterungsbedingungen durch-
schnittliches Jahr;

und:

— Der ecinfallende Schall wird beriicksichtigt, was bedeutet, dass der von der Fassade von Wohngebiuden reflektierte
Schall unberiicksichtigt bleibt (in der Regel bedeutet dies im Fall einer Messung eine Korrektur um 3 dB).

Die Hohe des Messpunkts zur Ermittlung von L, —hangt vom Zweck der Messung ab:

— Im Fall von Berechnungen zur Ausarbeitung von strategischen Lirmkarten fiir die Lirmbelastung in Gebduden und
in der Nihe von Gebduden liegen die Ermittlungspunkte in einer Hohe von 4,0 £ 0,2 m (3,8-4,2 m) iiber dem
Boden und an der am stirksten lirmbelasteten Fassade; zu diesem Zweck ist die am stirksten lirmbelastete Fassade
die der jeweiligen Liarmquelle zugewandte Auflenwand, die dieser am nichsten ist; fiir andere Zwecke konnen
andere Ermittlungspunkte festgelegt werden.

— Im Fall von Messungen zur Ausarbeitung strategischer Lirmkarten fiir die Lirmbelastung in Gebduden und in der
Nihe von Gebduden kann eine andere Hohe gewihlt werden, die jedoch nie weniger als 1,5 m iiber dem Boden
betragen darf; die Ergebnisse sind folglich auf eine entsprechende Hohe von 4 m zu korrigieren.

— Fir andere Zwecke wie akustische Planung und Ausweisung von Gebieten bestimmter akustischer Qualitit kann
eine andere Hohe gewihlt werden, die jedoch nie weniger als 1,5 m iiber dem Boden betragen darf, z. B:

— landliche Gebiete mit einstockigen Hausern,
— Entwicklung lokaler Mafinahmen zur Reduzierung der Lirmeinwirkung auf bestimmte Wohnungen,

— Erstellung einer detaillierten Larmkarte fiir ein begrenztes Gebiet, auf der die Lirmbelastung in den einzelnen
Wohnungen verzeichnet ist.

. Definition des Nachtlirmindexes (Night-time noise indicator)

Der Nachtlarmindex L, ist der A-bewertete dquivalente Dauerschallpegel gemaf ISO 1996-2: 1987, der anhand der
gesamten Nachtwerte eines Jahres ermittelt wird.

Ferner gilt:
— Die Nacht gemif8 der Definition in Abschnitt 1 entspricht einem Zeitraum von 8 Stunden;

— ein Jahr gemif der Definition in Abschnitt 1 ist das fir die Lirmemission ausschlaggebende und ein hinsichtlich
der Witterungsbedingungen durchschnittliches Jahr;

— der einfallende Schall wird gemdff Abschnitt 1 beriicksichtigt;

— der Ermittlungspunkt ist der gleiche wie fiir L, .
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. Zusitzliche Lirmindizes

In einigen Féllen kann zusitzlich zu Ly, und L., und gegebenenfalls L, und L, die Verwendung besonderer
Lirmindizes und damit verbundener Grenzwerte angebracht sein. Einige %Seispiele werden im Folgenden genannt:

— Die betreffende Lirmquelle ist nur iiber kurze Zeitriume in Betrieb (beispielsweise weniger als 20 % der gesamten
Tageszeit im Jahr, der gesamten Abendzeit im Jahr oder der gesamten Nachtzeit im Jahr);

— in einem oder mehreren der betrachteten Zeitrdume treten im Durchschnitt sehr wenige Schallereignisse auf
(beispielsweise weniger als ein Schallereignis pro Stunde, wobei ein Schallereignis definiert werden kann als Schall,
der weniger als 5 Minuten anhilt; Beispiele sind der Larm eines vorbeifahrenden Zuges oder eines vorbeifliegenden
Flugzeugs).

— der Lirm hat eine starke Niedrigfrequenzkomponente;

— L., oder SEL (sound exposure level — Lirmexpositionspegel) fiir Lirmschutz in der Nacht bei Lirmspitzenwerten;

— verstdrkter Lirmschutz am Wochenende oder zu bestimmten Zeiten im Jahr;

— verstarkter Lirmschutz am Tag;

— verstdrkter Lirmschutz am Abend;

— Zusammenwirken von Lirm aus verschiedenen Quellen;

— ruhige Gebiete auf dem Land;

— der Lirm enthilt besonders hervorstechende Téne;

— der Lirm ist impulsartig.
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ANHANG II

BEWERTUNGSMETHODEN FUR LARMINDIZES
nach Artikel 6

1. Einfithrung

Die L,,,- und L

qigh-WVerte konnen entweder durch Berechnung oder durch Messung (am Messpunkt) bestimmt werden.

Bei Prognosen kommen nur Berechnungen infrage.

Vorliufige Berechnungs- und Messmethoden sind in den Abschnitten 2 und 3 dargelegt.

2. Vorldufige Berechnungsmethoden fiir L;,, und L

2.1.

2.2.

3. Vorliufige Messmethoden fiir L

‘night

Anpassung der bestehenden einzelstaatlichen Berechnungsmethoden

Sind in einem Mitgliedstaat einzelstaatliche Methoden zur Bestimmung von Langzeitschallindizes vorgesehen, so
konnen diese Methoden angewandt werden, sofern sie an die in Anhang I definierten Indizes angepasst werden.
Fiir die meisten einzelstaatlichen Methoden bedeutet dies die Einfithrung eines getrennten Abendzeitraums und
eines fiir das Jahr berechneten Mittelwerts. Einige bestehende Methoden sind dariiber hinaus so zu dndern, dass
die Reflexion an Fassaden nicht mehr beriicksichtigt und dafiir der Nachtzeitraum und/oder der Ermittlungs-
punkt einbezogen wird.

Der Berechnung des Jahresmittelwerts gebiihrt besondere Aufmerksamkeit. Fluktuationen wihrend des Jahres
konnen auf Gerduschemissions- und -tibertragungsschwankungen zuriickzufithren sein.

Empfohlene vorlaufige Berechnungsmethoden

Den Mitgliedstaaten, die bisher keine einzelstaatlichen Berechnungsmethoden festgelegt haben oder eine andere
Berechnungsmethode einfithren mochten, werden folgende Methoden empfohlen:

Fiir INDUSTRIE- UND GEWERBELARM: ISO 9613-2: ,Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien — Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren®.

Dafur lassen sich geeignete Gerduschemissionsdaten (Eingabedaten) mit einer der folgenden Messmethoden
erfassen:

— ISO 8297: 1994 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Mehr-Quellen-Industrieanlagen fiir
Zwecke der Berechnung von Schalldruckpegeln in der Umgebung — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2%

— ENISO 3744: 1995 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld iiber einer reflek-
tierenden Ebene®;

— ENISO 3746: 1995 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 {iber einer reflektierenden Ebene*.

Fiir FLUGLARM: ECAC.CEAC Doc. 29 ,Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil
Airports* (Bericht iiber die Standardberechnungsmethode fiir Lirmkonturen um zivile Flughifen), 1997. Von
den verschiedenen Ansitzen zur Modellierung von Flugwegen ist die in Abschnitt 7.5 von ECAC.CEAC Doc. 29
beschriebene Segmentierungstechnik zu verwenden.

Fiir STRASSENVERKEHRSLARM: die franzosische Berechnungsmethode ,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB)“, auf die in der Verordnung ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,
Journal officiel du 10 mai 1995, article 6“ und in der franzosischen Norm ,XPS 31-133“ verwiesen wurde.
Hinsichtlich der Eingabedaten fiir Emissionsberechnungen verweisen diese Dokumente auf den ,Guide du bruit
des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980

Fiir EISENBAHNLARM: die niederlindische Berechnungsmethode, veroffentlicht in ,Reken- en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai ‘96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996“.

Diese Methoden sind an die Definition von L, und L, anzupassen. Spitestens am 1. Juli 2003 wird die
Kommission nach Artikel 13 Absatz 2 Leitlinien zu den gednderten Methoden verdffentlichen und auf der
Grundlage vorhandener Daten Emissionsdaten fiir Fluglarm, Strafenverkehrslirm und Eisenbahnlarm zur Verfii-
gung stellen.

und L

‘den ‘night

Mochte ein Mitgliedstaat seine eigene offizielle Messmethode anwenden, so wird diese Methode an die in Anhang I
definierten Indizes und gemafl den Grundsitzen fir die zeitlich gemittelten Messungen nach 1SO 1996-2: 1987 und
ISO 1996-1: 1982 angepasst.
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Gibt es in einem Mitgliedstaat keine Messmethode oder zieht der Mitgliedstaat es vor, eine andere Methode anzu-
wenden, so kann auf der Grundlage der Definition des Indexes und der Grundsitze in ISO 1996-2: 1987 und ISO
1996-1: 1982 eine Methode festgelegt werden.

Messwerte an einer Fassade oder einem anderen reflektierenden Objekt sind um den Anteil des Wertes, der aufgrund
der Reflexion durch diese Fassade oder dieses Objekt gemessen wird, zu korrigieren (in der Regel bedeutet dies im Fall
einer Messung eine Korrektur um 3 dB).

ANHANG 11T

METHODEN ZUR BEWERTUNG DER GESUNDHEITSSCHADLICHEN AUSWIRKUNGEN
nach Artikel 6 Absatz 3

Fir die Bewertung der Auswirkungen von Lirm auf die Bevolkerung sollten Dosis-Wirkung-Relationen verwendet
werden. Die Dosis-Wirkung-Relationen, die durch kiinftige Anderungen dieses Anhangs nach Artikel 13 Absatz 2 einge-
fithrt werden, betreffen insbesondere Folgendes:

— die Relation zwischen Beldstigung und L, fiir Straenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglirm sowie fiir Industrie- und
Gewerbelirm,

— die Relation zwischen Schlafstorung und L, fiir Strafenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglirm sowie fiir Industrie-

und Gewerbeldrm. e
Erforderlichenfalls konnten spezielle Dosis-Wirkung-Relationen fiir folgende Bereiche aufgezeigt werden:
— Wohngebiude mit besonderer Schallddimmung gemafl Anhang VI,

— Wohngebiude mit einer ruhigen Fassade gemiff Anhang VI,
— klimatische und kulturelle Unterschiede,

— schutzbediirftige Gruppen der Bevélkerung,

— hervorstechender Industrie- und Gewerbeldrm,

— impulsartiger Industrie- und Gewerbelirm und andere Sonderfille.
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ANHANG IV

MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE AUSARBEITUNG STRATEGISCHER LARMKARTEN
nach Artikel 7

1. Auf einer strategischen Larmkarte werden Daten zu folgenden Aspekten dargestellt:
— aktuelle, frithere oder vorhersehbare Larmsituation, ausgedriickt durch einen Lirmindex,
— Uberschreitung eines Grenzwerts,

— geschitzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenhiusern in einem bestimmten Gebiet, die bestimmten
Werten eines Larmindexes ausgesetzt sind,

— geschitzte Anzahl der Menschen in einem lirmbelasteten Gebiet.

2. Strategische Lirmkarten kénnen der Offentlichkeit in folgender Form vorgelegt werden:
— als Grafik,
— als Zahlenangaben in Tabellen,

— als Zahlenangaben in elektronischer Form.

3. Strategische Lirmkarten fiir Ballungsrdume weisen besonders Larm aus folgenden Quellen aus:
— Stralenverkehr,
— Eisenbahnverkehr,
— Flughifen,

— Industriegeldnde, einschlieBlich Hafen.

4. Die Ausarbeitung strategischer Lirmkarten dient folgenden Zwecken:
— zur Aufbereitung der Daten, die der Kommission gemifl Artikel 10 Absatz 2 und Anhang VI zu iibermitteln sind,
— als Informationsquelle fur die Biirger gemédfl Artikel 9,

— als Grundlage fiir Aktionsplane gemifS Artikel 8.
Fiir jeden dieser Zwecke bedarf es einer anderen Art von strategischer Lirmkarte.

5. Die Mindestanforderungen fiir die strategischen Lirmkarten mit den der Kommission zu iibermittelnden Informa-
tionen sind in den Abschnitten 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 und 2.7 des Anhangs VI enthalten.

6. Zur Information der Biirger gemifs Artikel 9 und fur die Ausarbeitung von Aktionsplinen gemifs Artikel 8 sind
zusitzliche und ausfithrlichere Informationen zu liefern wie:

— cine grafische Darstellung,
— Karten, auf denen die Uberschreitung eines Grenzwertes dargestellt ist,
— Differenzkarten, auf denen die aktuelle Lage mit zukiinftigen Situationen verglichen wird,

— Karten, auf denen der Wert eines Lirmindexes gegebenenfalls auf einer anderen Hohe als 4 m dargestellt ist.
Die Mitgliedstaaten konnen Regeln fir die Art und das Format dieser Lirmkarten aufstellen.

7. Strategische Larmkarten mit den Ergebnissen von Ermittlungen, die in einer Hohe von 4 m durchgefithrt wurden,
und mit einer in 5 dB-Bereiche unterteilten Skala fiir L,,, und L, wie in Anhang VI festgelegt, werden zur lokalen
oder landesweiten Verwendung erstellt.

‘den ‘night?

8. Fir Ballungsrdaume werden verschiedene strategische Larmkarten jeweils fiir den Strafenverkehrslarm, Eisenbahnlirm,
Fluglirm und Industrie- und Gewerbeldrm getrennt erstellt. Zusitzlich konnen Karten fiir andere Lairmquellen erstellt
werden.

9. Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 Leitlinien mit weiteren Anleitungen zu
Larmkarten, zur Ausarbeitung von Lirmkarten und zu Lirmkartensoftware erstellen.
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ANHANG V

MINDESTANFORDERUNGEN FUR AKTIONSPLANE
nach Artikel 8

1. Die Aktionspldne miissen mindestens folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

— ecine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstrafen, der Haupteisenbahnstrecken oder der Grof-
flughifen und anderer Lirmquellen, die zu beriicksichtigen sind,

— die zustdndige Behorde,

— den rechtlichen Hintergrund,

— alle geltenden Grenzwerte gemifS Artikel 5,

— eine Zusammenfassung der Daten der Lirmkarten,

— eine Bewertung der geschitzten Anzahl von Personen, die Lirm ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen
und verbesserungsbediirftigen Situationen,

— das Protokoll der 6ffentlichen Anhérungen gemaf Artikel 8 Absatz 7,
— die bereits vorhandenen oder geplanten Manahmen zur Lirmminderung,

— die Mafnahmen, die die zustindigen Behorden fir die nichsten funf Jahre geplant haben, einschlieflich der
Mafinahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

— die langfristige Strategie,
— finanzielle Informationen (falls verfiigbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

— die geplanten Bestimmungen fir die Bewertung der Durchfithrung und der Ergebnisse des Aktionsplans.

2. Die zustindigen Behorden konnen jeweils fir ihren Zustindigkeitsbereich zum Beispiel folgende Maffnahmen in
Betracht ziehen:

— Verkehrsplanung,

— Raumordnung,

— auf die Gerduschquelle ausgerichtete technische Manahmen,
— Wahl von Quellen mit geringerer Lirmentwicklung,

— Verringerung der Schalliibertragung,

— verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Mafinahmen oder Anreize.

3. In den Aktionsplinen sollten Schitzwerte fiir die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen (die sich belistigt
fihlen, unter Schlafstérungen leiden oder anderweitig beeintrichtigt sind) enthalten sein.

4. Die Kommission kann gemaf$ Artikel 13 Absatz 2 Leitlinien mit weiteren Anleitungen zu den Aktionsplinen ausar-
beiten.
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ANHANG VI

DER KOMMISSION ZU UBERMITTELNDE ANGABEN
nach Artikel 10

Folgende Angaben sind der Kommission zu iibermitteln:

1. Zu

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

2. Zu

2.1.

2.2

2.3.
2.4,

2.5.

Ballungsriumen

Eine kurze Beschreibung des Ballungsraums: Lage, Grofle, Einwohnerzahl.

Zustindige Behorde.

Larmschutzprogramme, die bisher durchgefihrt wurden, und laufende Larmschutzmafnahmen.
Verwendete Berechnungs- oder Messmethoden.

Die geschitzte Zahl der Menschen (auf die ndchste Hunderterstelle gerundet), die in Gebduden wohnen, an denen
der in 4 m Hohe gemessene L,  in dB an der am stirksten lirmbelasteten Fassade in folgenden Bereichen liegt:
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, wobei die Angaben fiir Straenverkehrslirm, Eisenbahnlirm, Fluglirm und
Industrie- und Gewerbeldrm getrennt aufzufithren sind. Die Zahlenangaben sind auf die nachste Hunderterstelle
auf- oder abzurunden (Beispiel: 5 200 = zwischen 5 150 und 5 249; 100 = zwischen 50 und 149; 0 = weniger
als 50).

Zusitzlich sollte — gegebenenfalls und soweit Daten verfiigbar sind — angegeben werden, wie viele Personen
innerhalb der oben angefiihrten Gerduschpegelkategorien in Gebduden wohnen mit

— besonderer Schallddmmung fiir bestimmten Lirm, d. h. spezieller Schallisolierung gegen eine oder mehrere
Arten von Umgebungslidrm, kombiniert mit einer Beliiftungs- oder Klimaanlage, so dass ein hoher Lirmschutz
gegen Umgebungsldrm beibehalten werden kann;

— einer ruhigen Fassade, d. h. einer Fassade eines Wohnhauses, an der der L, -Wert in einem Abstand von 4 m
tiber dem Boden und 2 m von der Fassade fiir den Lirm aus einer bestimmten Lirmquelle um mehr als 20 dB
unter dem Wert liegt, der an der Fassade mit dem héchsten L, -Wert gemessen wurde.

Daneben ist anzugeben, welchen Einfluss Hauptverkehrsstralen, Haupteisenbahnstrecken und Grofflughifen
gemdfl den Definitionen in Artikel 3 auf den Lirmpegel haben.

Die geschitzte Gesamtzahl der Menschen (auf die nichste Hunderterstelle gerundet), die in Gebduden wohnen, an
denen der in 4 m Hohe gemessene L, in dB an der am stirksten lirmbelasteten Fassade in folgenden Bereichen
liegt: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > §O, wobei die Angaben fiir StrafRenverkehrslirm, Eisenbahnldrm, Fluglarm
und Industrie- und Gewerbeldrm getrennt aufzufiihren sind. Diese Daten konnen vor dem in Artikel 11 Absatz 1
vorgesehenen Zeitpunkt auch fiir den Bereich 45-49 bewertet werden.

Zusitzlich sollte — gegebenenfalls und soweit Daten verfiigbar sind — angegeben werden, wie viele Personen
innerhalb der oben angefiihrten Gerduschpegelkategorien in Gebduden wohnen mit

— besonderer Schallddimmung fiir bestimmten Lirm gemifd Abschnitt 1.5,
— einer ruhigen Fassade gemdfl Abschnitt 1.5.

Daneben ist anzugeben, welchen Einfluss Hauptverkehrsstraen, Haupteisenbahnstrecken und Grofflughifen auf
den Liarmpegel haben.

Bei einer grafischen Darstellung sind zumindest die 60, 65, 70 und 75 dB-Linien zu zeigen.

Eine Zusammenfassung des Aktionsplans von nicht mehr als 10 Seiten mit den in Anhang V genannten
relevanten Angaben.

Hauptverkehrsstraflen, Haupteisenbahnstrecken und Grofflughifen

Eine allgemeine Beschreibung der StrafSen, Eisenbahnstrecken oder Flughifen: Lage, Grofse und Angaben iiber das
Verkehrsaufkommen.

Eine Beschreibung der Umgebung: Ballungsraume, Dorfer, lindliche Gegend oder nicht lindliche Gegend, Infor-
mation iiber die Flichennutzung, andere Hauptlirmquellen.

Lirmschutzprogramme, die bisher durchgefithrt wurden, und laufende Lirmschutzmafnahmen.
Verwendete Berechnungs- oder Messmethoden.

Die geschitzte Gesamtzahl der Menschen (auf die nichste Hunderterstelle gerundet), die auflerhalb von Ballungs-
rdumen in Gebduden wohnen, an denen der in 4 m Hohe an der am stirksten lirmbelasteten Fassade gemessene
L,, in dB in folgenden Bereichen liegt: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Zusitzlich sollte — gegebenenfalls und soweit Daten verfiigbar sind — angegeben werden, wie viele Personen
innerhalb der oben angefiihrten Gerduschpegelkategorien in Gebiuden wohnen mit

— besonderer Schallddimmung fiir bestimmten Lirm gemifs Abschnitt 1.5,
— einer ruhigen Fassade gemifl Abschnitt 1.5.
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2.6. Die geschitzte Gesamtzahl der Menschen (auf die ndchste Hunderterstelle gerundet), die aulerhalb von Ballungs-
rdumen in Gebduden wohnen, an denen L, in dB in 4 m Héhe an der am stirksten lirmbelasteten Fassade in
folgenden Bereichen liegt: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Diese Daten konnen vor dem in Artikel 11 Absatz
1 vorgesehenen Zeitpunkt auch fiir den Bereich 45-49 bewertet werden.

Zusitzlich sollte — gegebenenfalls und soweit Daten verfiigbar sind — angegeben werden, wie viele Personen
innerhalb der oben angefiihrten Gerduschpegelkategorien in Gebduden wohnen mit

— besonderer Schallddimmung fiir bestimmten Lirm gemifl Abschnitt 1.5,
— einer ruhigen Fassade gemidfl Abschnitt 1.5.

2.7. Die Gesamtfliche (in km?), mit L, -Werten von iiber 55, 65 bzw. 75 dB. AufSerdem ist die geschitzte Gesamtzahl
der Wohnungen in jedem dieser Gebiete (auf die nichste Hunderterstelle gerundet) und die geschitzte Gesamtzahl

der dort lebenden Menschen (auf die nichste Hunderterstelle gerundet) anzugeben. Dabei sind die Ballungsraume
mit einzubeziehen.

Die 55 und 65 dB-Linien sind auch auf einer oder mehreren Karten einzuzeichnen, in denen der Standort von
Dorfern, Stidten und Ballungsrdumen innerhalb der Linien angegeben ist.

2.8. Eine Zusammenfassung des Aktionsplans von nicht mehr als 10 Seiten mit den in Anhang V genannten
relevanten Angaben.

3. Leitlinien

Die Kommission kann gemiff Artikel 13 Absatz 2 Leitlinien mit weiteren Anweisungen zur Vorlage der oben
genannten Informationen ausarbeiten.



	Artikel 1: Ziele
	Artikel 2: Geltungsbereich
	Artikel 3: Begriffsbestimmungen
	Artikel 4: Anwendung und Zuständigkeit
	Artikel 5: Lärmindizes und ihre Anwendung
	Artikel 6: Bewertungsmethoden
	Artikel 7: Ausarbeitung strategischer Lärmkarten
	Artikel 8: Aktionspläne
	Artikel 9: Information der Öffentlichkeit
	Artikel 10: Sammlung und Veröffentlichung von Daten ...
	Artikel 11: Überprüfung und Berichterstattung
	Artikel 12: Anpassung
	Artikel 13: Ausschuss
	Artikel 14: Umsetzung
	Artikel 15: Inkrafttreten
	Artikel 16: Adressaten

